
Allerdings muß m. E. der Sekretär die Erinnerung 
stets dann “dem Gericht zur Entscheidung vorlegen, 
wenn er nicht in vollem Umfang abhelfen will, weil 
es sonst zu weiteren Erinnerungen nach § 34 Abs. 1 
AnglVO kommen kann. Bei Erinnerungen ist also 
stets zuerst zu prüfen, welcher Art sie sind. Im Gegen
satz zur Erinnerung nach § 34 Abs. 1 AnglVO, die, also 
fristgebunden ist, ist die Erinnerung nach § 766 ZPO 
unbefristet. Letztere muß sich immer gegen einen ganz 
bestimmten, entweder bereits vorgenommenen oder 
zumindest drohenden Vollstreckungsakt richten und 
ist dann nicht mehr möglich, wenn der Vollstreckungs
akt bereits beendet ist.

Letztlich ist die Frage zu klären, die in bezug auf 
den Rechtsbehelf der Erinnerung nach § 34 Abs. 1 
AnglVO von besonderer praktischer Bedeutung werden 
kann, ob bei Versäumnis der ein wöchigen Frist unter 
den Voraussetzungen des § 233 Abs. 1 ZPO auf Antrag 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu erteilen

ist. Nach § 233 Abs. 1 ZPO findet die Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand nur noch gegen den Ablauf von 
N o t f r i s t e n  statt, nachdem die in der genannten 
Bestimmung noch erwähnten Fristen weggefallen sind. 
Gemäß § 223 Abs. 3 ZPO sind Notfristen nur diejenigen 
Fristen, die in der ZPO als solche bezeichnet sind. Die 
einwöchige Frist des § 34 Abs. 1 AnglVO ist in der 
AnglVO nicht als Notfrist bezeichnet. Nach dem Wort
laut des Gesetzes ist also die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand bei Versäumnis der Erinnerungsfrist des 
§ 34 Abs. 1 AnglVO nicht möglich. Die klare Bestim
mung des § 223 Abs. 3 ZPO läßt m. E. auch eine ana
loge Anwendung des § 233 Abs. 1 ZPO auf die Frist
versäumnis nach § 34 Abs. 1 AnglVO nicht zu. Da sich 
dadurch für den Betreffenden — man denke nur an 
den oben erwähnten Zuschlagsbeschluß — ganz wesent
liche Nachteile ergeben können, dürfte zu erwägen 
sein, ob § 34 AnglVO nicht entsprechend zu ergänzen 
ist.
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Die von P e t e r  aufgeworfenen Fragen berühren 
nicht nur das Recht der Zwangsvollstreckung in Grund
stücke. Sie erfordern eine Klärung des allgemeinen 
Charakters der Erinnerung, die gegen Entscheidungen 
und Verfügungen des Sekretärs in Zwangsvollstrek
kungssachen gegeben ist. Vor allem aber zwingen sie 
zu einer erneuten Überprüfung der gerichtsverfassungs
rechtlichen Stellung des Sekretärs in seiner Eigenschaft 
als Vollstreckungsorgan.

Der Sekretär hat mit der Übertragung der wichtig
sten Aufgaben des Vollstreckungsgerichts auf ihn 
(§§ 29 Abs. 2, 31 AnglVO) eine Stellung erlangt, die 
mit der des früheren Rechtspflegers nicht zu verglei
chen ist. Während letzterer nach der VO über die Zu
ständigkeit der Rechtspfleger vom 20. Juni 1947 
(ZVOB1. S. 78) nur ein zur Entlastung des Richters ein
gesetztes Hilfsorgan, gewissermaßen nur der ver
längerte Arm des Richters1, war, hat der Sekretär u. a. 
auch auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung einen 
Bereich eigener funktioneller Zuständigkeit erhalten, 
in den das Vollstreckungsgericht, unter dessen Aufsicht 
der Sekretär hier steht, nicht ohne weiteres eingreifen 
darf1 2. Es ist in dieser Zeitschrift schon wiederholt dar
auf aufmerksam gemacht3 und in dem von Peter 
zitierten Urteil des OG vom 5. April 1957 hervor
gehoben worden, daß die weitreichende Übertragung 
eigener Vollstreckungsgewalt an den Sekretär die Ein
schaltung einer starken richterlichen Kontrolle er
fordert.

Diese gerichtsverfassungsrechtlich begründete Kon
trolle des Sekretärs wird im Wege des Erinnerungsver
fahrens ausgeübt, wie es in § 34 AnglVO geregelt ist.

1 vgl. z. B. § 3 Abs. 1 Buchst, b der VO vom 20. Juni 1947, 
wonach der Rechtspfleger die ihm übertragenen Sachen dem 
Richter vorzulegen hatte, wenn „sich bei ihrer Bearbeitung 
aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen solche Schwierig
keiten ergeben, daß die Vorlegung erforderlich erscheint“; 
ferner Abs. 2, wonach der Richter die vorgelegten Sachen be
arbeitete, sofern und solange er dies für erforderlich hielt, 
und sich auch darauf beschränken konnte, dem Rechtspflegen 
bindende Richtlinien für die Erledigung der Sache zu geben. 
Da der Rechtspfleger nur der verlängerte Arm des Richters 
war, stand das Recht, die vom Rechtspfleger getroffene und 
von einem Verfahrensbeteiligten angefochtene Entscheidung 
in erster Instanz abzuändem, folgerichtig nicht dem Rechts
pfleger, sondern nur dem Richter zu (vgl. § 10 Abs. 3 der VO 
vom 20. Juni 1947). Wenn Artzt in NJ 1953 S. 45 unter Be
rufung auf das in diesem § 10 Abs. 3 verwendete Wörtchen 
„kann“ meint, daß das Aibhilferecht im Belieben des Richters 
gestanden hätte, so ist das unzutreffend, da dieses „kann“ nur 
im Sinne einer Befugnis aufgefaßt werden darf, von der 
Gebrauch zu machen der Richter verpflichtet ist, wo immer er 
sich nach sorgfältiger Überprüfung des Falles von der Stich
haltigkeit des eingelegten Rechtsbehelfs überzeugt hat (zu 
dieser Problematik vgl. auch „Das Zivilprozeßrecht der Deut
schen Demokratischen Republik“, Bd. 1 S. 83).

2 vgl. Wallis, Die Zuständigkeit des Sekretärs im Zwangs- 
vollstreCkungsverfahren, NJ 1954 S. 84.

3 Artzt, Die Zuständigkeit des Sekretärs im Zwangsvoll
streckungsverfahren, NJ 1953 S. 44 ff.; Koch, Anm. zum Beschl. 
des OG V. 14. Oktober 1954, NJ 1955 S. 126.

Die Erinnerung nach § 34 AnglVO ist nicht auf bestimmte 
Arbeitsbereiche des Sekretärs beschränkt, sondern grund
sätzlich gegen alle seine Entscheidungen und Ver
fügungen gegeben, auch gegen die im Bereich der 
Zwangsvollstreckung ergehenden. Indem das Voll
streckungsgericht ohne mündliche Verhandlung über 
die Erinnerung entscheidet, übt es die Aufsicht über 
die Rechtmäßigkeit der von dem Sekretär getroffenen 
Entscheidungen, insbesondere der Vollstreckungsmaß
nahmen, aus.

Durch die Einschaltung des Rechtsbehelfs der Er
innerung. mit eventuell nachfolgender Beschwerde (§ 34 
Abs. 3 AnglVO) soll das in der Hand des Sekretärs 
liegende Verfahren so wenig wie möglich verzögert 
und die eigene Verantwortung und die Entscheidungs
freudigkeit des Sekretärs nicht beeinträchtigt werden. 
Aus diesem Grund wird der Sekretär in § 34 Abs. 2 
AnglVO ermächtigt, auf Grund einer Erinnerung seine 
Entscheidung zu ändern, d. h. der Erinnerung nach 
nochmaliger Überprüfung der Sache stattzugeben. 
Dieses für die Eigenverantwortlichkeit des Sekretärs 
charakteristische Abhilferecht, das dem Gerichtsvoll
zieher bei den gegen seine Entscheidungen und Voll
streckungsmaßnahmen gerichteten Erinnerungen nicht 
zusteht, ist neben der Übertragung weitgehender funk
tioneller Zuständigkeit auf den Sekretär in Zwangs
vollstreckungssachen und der Aufsicht des Vollstrek- 
kungsgerichts im Wege des Erinnerungsverfahrens ein 
dritter, sehr wesentlicher Faktor, den man nicht außer 
acht lassen darf, wenn man ip Einzelfragen des Voll
streckungsrechts von einer zutreffenden gerichtsver
fassungsrechtlichen Stellung des Sekretärs ausgehen 
will.

Von dieser Grundposition aus muß die Auffassung 
abgelehnt werden, daß gegen Entscheidungen des Se
kretärs im Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwal
tungsverfahren die — in den §§ 95 ff. ZVG besonders 
geregelte — Beschwerde zulässig sei. Es liegt auf der 
Hand, daß mit einer solchen schematischen Anwendung 
sanktionierten Rechts auf die nach Inkrafttreten der 
neuen Gerichtsverfassung entstandene Situation das 
Vollstreckungsgericht (Kreisgericht) als Aufsichtsorgan 
völlig ausgeschaltet und damit ein Verstoß gegen die 
Prinzipien der AnglVO begangen werden würde. Hier
über hat das Urteil des OG vom 5. April 1957 (NJ 1957
S. 667), das auch gegen den vom Sekretär im Zwangs
versteigerungsverfahren erlassenen Zuschlagsbeschluß 
die Erinnerung als zulässigen Rechtsbehelf erklärt, 
grundsätzlich Klarheit geschaffen.

Es erhebt sich nun die Frage, ob nicht der Versuch 
Peters, die in dem Urteil des OG aufgestellten Rechts
grundsätze mit seinem vorstehenden Beitrag zu er
gänzen, im Grunde genommen ebenfalls auf eine Ne
gierung der Aufsichtsfunktion des Vollstreckungs
gerichts hinausläuft. Steht es mit der neuen Gerichts-
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